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SCHRIFTLICHE ANFRAGE E-3587/09
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an die Kommission

Betrifft: Inverkehrbringen des Erzeugnisses "pasteurisierte und mikrofiltrierte Milch"

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 852/20041 obliegt die Festlegung des Mindesthaltbarkeitsdatums, 
bis zu dem der Verzehr eines Produkts – im vorliegenden Fall von Milch – unbedenklich ist, dem 
Hersteller, der nach Berücksichtigung einer Reihe von Faktoren dabei stets die Sicherheit des 
Lebensmittels zu garantieren hat. Darüber hinaus enthält diese Verordnung in ihrer geänderten Form 
Anforderungen an die Wärmebehandlung von Rohmilch durch Pasteurisieren, ohne dass jedoch ein 
Datum bestimmt würde, bis zu dem der Verzehr der Milch unbedenklich ist.

Die maximale Haltbarkeit von pasteurisierter Milch ist in Griechenland durch nationale Bestimmungen 
geregelt und darf einschließlich des Datums der Pasteurisierung fünf Tage nicht überschreiten.

1. Kann ein Mitgliedstaat durch eine nationale gesetzliche Regelung zusätzliche Voraussetzungen 
für die Klassifizierung sowie die Definition der Kategorie „pasteurisiert“ –konkret die 
Haltbarkeitsdauer von pasteurisierter Milch – festlegen?

2. Kann das Erzeugnis „pasteurisierte und mikrofiltrierte Milch“ auf dem griechischen Markt oder auf 
anderen Märkten in Verkehr gebracht werden, wenn es eine längere als die auf nationaler Ebene 
festgelegte Haltbarkeitsdauer von fünf Tagen hat?

3. Nach den gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften muss Milch im Falle einer negativen Reaktion 
beim Peroxidasetest nicht mehr als „hochpasteurisiert“ gekennzeichnet werden (was durch 
Richtlinie 92/46/EWG2 vorgeschrieben war, die jedoch außer Kraft gesetzt wurde). Gelten nun 
die griechischen nationalen Regelungen, wonach eine Kennzeichnung als „hochpasteurisiert“ zu 
erfolgen hat, auch weiterhin?
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